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Für die Realisierung von Bauvorhaben in den neu eingezonten Ge-
bieten wurde die vorliegende Entwässerungsplanung erstellt, Die
Entwässerung soll im Trennsystem erfolgen.

lm Zuge der Überarbeit ehmigung Regie-
rungsrat vom 08.06.201 beren Burg-
haldenweges einige Ge sind im GEp
nicht berücksichtigt.

Es besteht folglich gemäss Beanstandung durch den Kanton für die
Entwässerung keine Rechtsgrundlage nach eidg. Gewässerschutz-
gesetz (Ar1.7 ff). Baubewilligungen kann erst zugestimmt werden,
nachdem der GEP ergänzt oder für das Gebiet ein Teil-GEp erstellt
wurde.

Antrag Die Teilrevision des Generellen Entwässerungsplanes GEp,,oberer
Burghaldenweg" wird beschlossen.

Liestal, 24, September 2013

Für den Stadtrat Liestal

Der Stadtpräsident Der Stadtvenralter

Lukas Ott Benedikt Minzer



1

Stadt Liestal

DETAILINFORMATIONEN

Ausgangslage

lm Zuge der Überarbeitung des Zonenplanes (Genehmigung Regierungsrat vom
08.06.2010) wurden im Gebiet des Oberen Burghaldenweges einige Gebiete neu eingezont
Diese sind im GEP, genehmigt am 13.09.2005, nicht berücksichtigt. Es besteht folglich für
die Entwässerung keine Rechtsgrundlage nach eidg. Gewässerschutzgesetz (Art.7 11).

Aus diesem Grunde wurde die Holinger AG, Liestal, beauftragt, die Teilrevision des Gene-
rellen Entwässerungsplanes durchzuführen. Dieses lngenieurbüro hat bereits die gesamte
Entwässeru ngsplan u ng der Stadt d u rchgefü hrt.

2. Lösungsvorschlag/Projektbeschrieb

Bei der Bearbeitung wurden die Varianten Mischsystem und Trennsystem geprüft.
Für die Ausführung ist die Einführung des Trennsystems (separate Ableitung von Schmutz-
und Meteorwasser in getrennten Leitungen) vorgesehen (siehe Planbeilage). Dies hat
wesentliche Vorteile:

Der Anschluss der Sauberwasserleitung kann an die im Jahre 2009 vergrösserte Bach-
dole Weidelibächlein erfolgen.
Beim Einzugsgebiet handelt es sich teilweise um Rutschgebiet. Bei Neubauten muss das
Hangwasser über Drainageleitungen abgeleitet werden, Dieses Drainagewasser darf
gemäss Gewässerschutzgesetz wiederum nicht an die Schmutzwasserleitung ange-
schlossen werden (Fremdwasser). Beim Trennsystem kann der Anschluss an die-
Saubenryasserleitung erfolgen.
Das gesamte Meteonruasser (inkl. Dach- und Platzwasser) des Einzugsgebietes kann
getrennt bis zum Weidelibächlein abgeleitet werden. Dies wirkt sich wieder positiv auf die
Berechnung der Abwassergebühren aus, welche an den Kanton zu zahlen sind.

Die Teilrevision wurde bereits von der kantonalen Fachstelle, dem Amt für Umweltschutz
und Energie, vorgeprüft und für in Ordnung befunden.

3. Massnahmen

Nach Genehmigung der Teilrevision GEP Oberer Burghaldenweg durch den Einwohnerrat
wird diese dem Regierungsrat zur Genehmigung eingereicht.

Die baulichen Massnahmen (lnvestitionen) am Oberen Burghaldenweg werden im Finanz-
plan 14-18 aufgenommen und dem Einwohnerrat als Sondervorlage unterbreitet.

Finanzierung/Kosten

Aus der Teilrevision GEP entstehen keine direkten Kosten.

4.
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5. Termine

Genehmigung Einwohnerrat
Beschluss durch Regierungsrat

Oktober/November 2013
1, Semester 2014

6. Beilagen / Anhänge

- Übersichtsplan GEP-Teilrevision Oberer Burghaldenweg

Der Generelle Entwässerungsplan GEP Liestal liegt nur in Papierform vor und kann bei
Bedarf auf dem Stadtbauamt eingesehen werden.



Legende

Entwässerungsgrundsätze

-Erste Priorilät hal dle Versickerung. Die Versickêrung ist ¡n jedem Fall zu prfifen.

(ausgenommen sind Gebiete, welche ìn der Versickerun0skârte mit "keine Versickerungsmöglichkeit" und

"Versicketung verboten' bezeichnet sind)

-Wenn ¡mmer möglich sollen Retenlionsmassnahmen getroffen werden.

-Die Befolgung der Entwässerungsart isl lúr die Geme¡ndê verbindlich.

-Die Grundstücksêntwãsserun0 hat immer im Trennsystem zu erfolgen,

-Stetig fliessendes Sauberabwasser dal nichl in die Mischabwasser- oder Schmutzabv{asserkanalisation geleilet werden.

Falls Versickerung nicht möglich ist, hat die Geme¡nde die Entwässerung gemäss nachfolgender E¡nleilung zu vollziehen:

Dle kleintåumigen Abgrenzungen der Enlwåsserungsarten können je nach den örllichen 0egebenheiten, von der Plan-
grundlage variieren.

Entwässeru n gsarten

Mischsvstemoebiet

Versickerung im Mischsystemgebiel

I MischsyslemgebietmitbegrenzterAbleitung Sauberabwasser

I Trennsyslemgebiel

E Direkteinleitung in Gewässer

Konzeptmassnahmen

Zl ua Mischabwasserbehandlung

Versickerungsanlage / Nummer / Art

Schachtversickerun g

Mu lden versickerung

V 12 S

+
ù

M

I



0*-t-*--*-J_*-l_ñi .u!NÂ L-Jll/ / Uì

_(s

"ó"'

E

STADTGEMEINDE LIESTAL

KANTON BASEL . LANDSCHAFT

GENERELLER

ENTWÄSSERUNGSPLAN
GEP

TEILHEVISION GEP OBEBER BURGHALDENWEG 2013

ÚBERSIcHTSPLAN 1:2'OOO

HOLINGER

Li

,¿\r

ü s"'"

f
I

g

t.

eit

/û
ðr

o

g sg eb¡ etEinzu

Ergolz

,o

Jì\l-d

o

Entwässerung

im Trennsystem

Teilrevision GEP

ea

o

{ò


